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 42/2012 


Absenkung der Winterbe-
schäftigungsumlage ab dem 
1. Januar 2013 
 
Köln, den 21. Dezember 2012 
 
Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) hat dem Antrag der Tarif-
vertragsparteien zugestimmt und mit der 
Änderung der Winterbeschäftigungs-
Verordnung den Arbeitgeberanteil zur 
Winterbeschäftigungsumlage im Dachde-
ckerhandwerk auf 1,2 Prozent der umla-
gepflichtigen Arbeitsentgelte herabge-
setzt. 
 
In der Tarifrunde 2012 hatten sich die Ta-
rifvertragsparteien darauf verständigt, 
beim BMAS eine Absenkung der Winter-
bauumlage im Dachdeckerhandwerk von 
derzeit 2,5 Prozent der umlagepflichtigen 
Bruttoarbeitsentgelte auf 2,0 Prozent zu 
beantragen. Hintergrund hierfür war die 
Tatsache, dass sich bei der Bundesagentur 
für Arbeit Rücklagen aus nicht in Anspruch 
genommenen Beitragsmitteln gebildet 
haben, die auch bei großzügiger Prognose 
der Winterbeschäftigung (Inanspruch-
nahme von Mehraufwands- und Zu-
schusswintergeld sowie anteilige Sozial-
versicherungsbeiträge beim S-KUG) mit 
einer Absenkung des Umlagesatzes auf 2,0 
Prozent ausreichend finanziert wären. 
 
Nur Arbeitgeberanteil wird abgesenkt 
Dabei konnte die Tarifkommission des 
ZVDH erreichen, dass die Absenkung um 
0,5 Prozent ausschließlich auf den Arbeit-
geberanteil von bisher 1,7 Prozent ange-
rechnet wird. Die Arbeitnehmer erbringen 
ihren Anteil von 0,8 Prozent nach wie vor 

in Form der Einbringung von zwei Urlaubs-
tagen oder nach betrieblicher Vereinba-
rung durch Abzug vom Lohn (siehe § 38 
Ziffer 4 des Rahmentarifvertrags für ge-
werbliche Arbeitnehmer im Dachdecker-
handwerk). 
 
Das BMAS hat dem Antrag der Tarifver-
tragsparteien nun zugestimmt und am 30. 
November 2012 die Vierte Verordnung zur 
Änderung der Winterbeschäftigungsver-
ordnung erlassen. Die Verordnung wurde 
am 11. Dezember 2012 im Bundesgesetz-
blatt verkündet. 
 
Die über die Lohnausgleichskasse des 
Dachdeckerhandwerks (LAK) einzuziehen-
de Umlage reduziert sich daher ab dem 
1. Januar 2013 um 0,5 Prozentpunkte.  
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
auch im neuen Jahr erwarten uns Chan-
cen und Herausforderungen. Mit Ihnen 
gemeinsam wollen wir die Zukunft opti-
mistisch und tatkräftig gestalten. Ihnen, 
Ihren Familien und Ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern wünschen wir ein 
frohes Weihnachtsfest und alles Gute, 
Gesundheit und Zuversicht für das Jahr 
2013! 

Ihr ZVDH-Team 
 


